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Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Sport- und Bäderausschuss 01.02.2023 

Kurzbezeichnung: 
 
Schließungszeiten der Siegener Bäder für das Jahr 2023 

 

 
Beschlussvorschlag: 
 
 

Der Sport- und Bäderausschuss nimmt die Schließungszeiten der Siegener Bäder für 
das Jahr 2023 zur Kenntnis.  

 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
1. Schließungszeiten Hallenbäder 
 
Für das Jahr 2023 werden angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen, mit der die Stadt 
Siegen als Badbetreiberin konfrontiert ist, folgende Schließungszeiten vorgesehen: 
 
 

Hallenbad Eiserfeld 24.04.2023 - 18.06.2023 
Hallenbad Weidenau 19.06.2023 - 10.09.2023 
Hallenbad Löhrtor 19.06.2023 - 10.09.2023 

 
 
 
In dieser Zeit findet kein Schulschwimmen statt. Das Vereinsschwimmen kann eingeschränkt 
stattfinden. Hierzu wurden auch in den vergangenen Jahren immer individuelle Absprachen 
getroffen. 
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2. Freibadsaison 2023 
 
Die Freibäder Geisweid und Kaan Marienborn werden voraussichtlich vom 06.05.2023 – 
03.09.2023 geöffnet. 
 
Ab der Eröffnung der Freibäder finden keine Aquakurse mehr in den Hallenbädern statt. 
 
3. Weihnachten 2023 
 
Geplant ist für die Weihnachtszeit 2023 das Hallenbad Eiserfeld, alternativ das Hallenbad 
Weidenau, zu öffnen.  
 
Voraussichtliche Schließung über Weihnachten 2023  
 

Hallenbad Weidenau/Löhrtor  23.12.2023 – 07.01.2024 
 
Insgesamt bedeutet die vorgesehenen Schließungszeiten für das Jahr 2023 eine Rückkehr zu 
den ursprünglichen Schließungszeiten der Jahre vor der Corona-Pandemie. Das Schul-
schwimmen fand in keiner der Vorjahre zur Corona-Pandemie in dem Umfang statt, in dem 
dies dieses Jahr der Fall war. Die Schulen war hierauf auch nicht eingestellt (z.B. im Bereich 
der Schülerbeförderung), weshalb es teilweise zu anfänglichen Schwierigkeiten kam.  
 
Dieses Jahr war zudem das erste Jahr seit 2020, welches durch keinen Lockdown und der 
damit verbundenen Schließung der Bäder gekennzeichnet war. 
 
Die Schließungszeiten der Hallenbäder sind an die Sommerferien des Jahres 2023 angepasst, 
welche am 22.06. beginnen. Erfahrungsgemäß findet in der letzten Schulwoche kein regulä-
rer Schwimmunterricht mehr statt. Stattdessen weichen viele Schulen im Rahmen von Spiel 
und Spaßangeboten auf die Freibäder aus.  
 
Die Stadt Siegen als Badbetreiberin kämpft zunehmend mit den steigenden Betriebskosten, 
insbesondere die explosionsartige Preissteigerung im Bereich der Energie. Darüber hinaus 
stellen die inflationsbedingten Preissteigerungen, die generelle unsichere Marktlage und die 
damit verbundenen Lieferschwierigkeiten und Unwägbarkeiten für die Produzenten bzw. 
Vertriebler von Produkten für den Badbetrieb eine enorme Herausforderung dar.  
 
Mit der Festlegung der Öffnungszeiten nach aktuellen Planungen und Prognosen soll vor 
dem Hintergrund der skizzierten Herausforderungen der dauerhafte und gewohnte Betrieb 
sichergestellt werden.  
 
Die Verwaltung wird in diesem Zusammenhang ermächtigt, dass anhand einer permanenten 
Beobachtung des laufenden Betriebes ggf. Flexibilisierungen oder Anpassungen notwendig 
werden können und diese kurzfristig umgesetzt werden.  
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Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
Arne Fries 
Stadtrat 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 




